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§ 5 KlGG Pachtzins bei
Generalpachtverträgen

 KlGG - Kleingartengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2024

1. (1)Als Pachtzins darf höchstens ein nach den Umständen des Falles, insbesondere nach der Lage und der

Bodenbeschaffenheit des Grundstückes (Grundstücksteiles), angemessener Betrag vereinbart werden.

2. (2)Eine Änderung des Pachtzinses während der Vertragsdauer ist zulässig, wenn sich die für die Bemessung

maßgeblich gewesenen Umstände wesentlich geändert haben; hiebei bleibt eine Werterhöhung des

Grundstückes (Grundstücksteiles) infolge der Tätigkeit oder von Aufwendungen des General-, Unter- oder

Einzelpächters außer Betracht.

3. (3)Besteht Streit über die Angemessenheit des vereinbarten Pachtzinses (Abs. 1) oder kommt eine Vereinbarung

über die Änderung des Pachtzinses (Abs. 2) nicht zustande, so entscheidet hierüber auf Antrag eines

Vertragsteiles das Bezirksgericht, in dessen Sprengel der Kleingarten liegt, im Verfahren außer Streitsachen.

4. (4)Der Anspruch auf Rückforderung von Leistungen, die das nach den Abs. 1 oder 2 zulässige Ausmaß des

Pachtzinses übersteigen, verjährt in jedem Fall innerhalb von drei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der Leistung.

Die Verjährung ist gehemmt, solange ein Verfahren zur Festsetzung der Höhe des Pachtzinses anhängig ist. Auf

den Rückforderungsanspruch kann im voraus nicht verzichtet werden.
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